
Der Unterzeichner / 

Die Unterzeichnerin 

erteilt mit seiner / ihrer Unterschrift widerruflich 

und unbedingt VOLLMACHT 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff.

ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhe-

bung und Zurücknahme von Widerklagen

sowie zur Erledigung des Verfahrens durch

ein Anerkenntnis, einen Verzicht, oder

durch Vergleich [1],

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und

Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß

von Vereinbarungen über Scheidungsfol-

gen sowie zur Stellung von Anträgen auf

Erteilung von Renten- und sonstigen Ver-

sorgungsauskünften [1];

3. zur Vertretung und Verteidigung in Straf- 

und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)

einschließlich der Vorverfahren, zur Stel-

lung von Straf- und anderen nach der

StPO zulässigen Anträgen und von Anträ-

gen nach dem Gesetz über die Entschädi-

gung für Strafverfolgungsmaßnahmen [2],

und im Betragsverfahren [1];

4. zur Vertretung in Verwaltungs- und Sozi-

algerichts- einschließlich der jeweiligen

Vorverfahren, insbesondere betreffend

die Entschädigung von Folgen einer Straf-

tat oder Ordnungswidrigkeit [1], [2]

5. zur Vertretung bei außergerichtlichen

Verhandlungen aller Art, insbesondere in

Verkehrsunfallsachen zur Geltendma-

chung von Ansprüchen gegen Schädiger,

Fahrzeughalter und Versicherer [1];

6. zur Begründung und Aufhebung von Ver-

tragsverhältnissen und zur Abgabe und

Entgegennahme von einseitigen Willens-

erklärungen (z.B. Kündigungen) in Zu-

sammenhang mit der oben bestimmten

Angelegenheit [1].

[1] Anwaltsvergütung wertabhängig

[2] Anwaltsvergütung in Satzrahmen bestimmbar

Diese Vollmacht 

gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf 

Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. 

Arrest, einstweilige Verfügung / Anord-

nung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvoll-

streckungs-, -versteigerungs-, -verwal-

tungs-, Interventions- und Hinterlegungs-

verfahren sowie in der Insolvenz), 

umfaßt die Befugnisse, Zustellungen zu 

bewirken und entgegenzunehmen, die 

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere 

zu übertragen (Untervollmacht), Rechts-

mittel einzulegen, zurück zu nehmen oder 

auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 

außergerichtliche Verhandlungen durch 

Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu 

erledigen, 

erlaubt es dem / der Bevollmächtigten 

Geld, Wertsachen und Urkunden, insbe-

sondere den Streitgegenstand und die von 

dem Gegner oder Dritten zu erstattenden 

Beträge entgegenzunehmen sowie Akten-

einsicht zu nehmen. 

(Zusätzliche Befugnisse und Erklärungen, soweit 

angekreuzt; zuvor eingeräumte Befugnisse blei-

ben unberührt) 

⃣ Der Inhaber ist berechtigt, bei Abwesen-

heit den / die Unterzeichner/in in Verfah-

ren nach der Strafprozessordnung zu ver-

treten, vgl. u.a. §§ 234, 411 StPO. 

⃣ Die o.g. Zustellungsvollmacht erstreckt 

sich auch auf Ladungen im Straf- oder 

OWi-Verfahren, § 145a Abs. 2 StPO. 

⃣ Diese Vollmacht ist erteilt, um Zustellun-

gen an den / die Unterzeichner/in auszu-

schließen, es ist ausschließlich an den/die 

Bevollmächtigte/n zuzustellen. 

…........................................................................ 

(Datum / Unterschrift) 

Vollmacht 

…............................................ ./. …............................................ 

bzw. wegen  …............................................…............................................ 
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